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§ 2a DOK-VO
 DOK-VO - Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.02.2019

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente für Arbeitsstätten, in denen nicht mehr als zehn

Arbeitnehmer/innen regelmäßig beschäftigt werden und in denen keine Gefahren bestehen, für die

Schutzmaßnahmen festzulegen sind, können entsprechend der Anlage zu dieser Verordnung gestaltet werden.

In Kraft seit 01.01.1997 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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